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Das ehrsame Narrengericht zu Grosselfingen
Sin 500jähriges Volts- und Fastnachtsspiel

Won Josef Strobel- Mannheim

Wenn man, in nördlicher Richtung von Bisingen kommend, 
den Rand des Bisinger Bergmassivs erreicht hat, so sieht man vor sic in einer breiten Mulde Dorf und Gemarkung Grosselfingen, 
zur Linken aber, an der Wegbiegung neben ber ©frage, ein ein- 
faches © t e i n E r e u z mit der Inschrift „gestiftet vom ehrsamen 
Darrengericht zu Grosselfingen". Mancher Wanderer is wohl 
schon vor dem Kreuz gestanden, hat sinnend die Anschrift gelesen 
und darüber nachgedacht, was es wohl für eine Bewandtnis mit 
Kreuz und Inschrift habe; denn Kreuz und Varrengericht und 
dazu noc ein „ehrsames“ sind Widersprüche, die sich nur schwer 
zu reimen scheinen. Hört er aber im Dorf drunten, daß das yvar- 
rengericht" in feiner jetzigen bruderschaftlich-zünftlerischen Gestalt 
auf eine 500jährige Geschichte zurückblickt und tief und feg im 
Volt verwurzelt ist, so mug fein Interesse noc wachsen. Prüft 
man aber den Inhalt des „Gerichts", das in einem großangeleg: 
ten öffentlichen Volksschauspiel besteht, näher, so nimmt man mit 
Staunen wahr, daß in demselben uralte Bolksanschauungen, die 
teilweise bis zum Frühmorgen unseres völkischen Daseins hinauf 
reichen, zu einem sinnigen, lebensfreudigen. Lebensbejahenden und 
charaktervollen Spiele zusammengefaßzt sind, die es über ähnliche 
Veranstaltungen andernorts weit hinausheben.

Das Spiel is auc in dieser Fastnacht — Donnerstag vor Sait- 
nachtssonntag — aufgeführt morden. Ursprung und Bedeutung 
der einzelnen Teile und Motive sollen in den folgenden Teilen ge- 
schildert werden.

Das Spiel selbst, bas sic größtenteils in ber Deffentlichkeit ab- 
rollt, nimmt fas einen Tag in Anspruch. An ihm nimmt ein 
großer Teil ber männlichen Einwohnerschaft einschließlic bes 
Ortsgeistlichen und bes Bürgermeisters handelnd teil. Der Dar: 
r e n • e r e i n hat den Charakter einer Bruderschaft, was 
sowohl aus den Satzungen, als auc bem Bruderschaftslied und 
der religiösen Verwendung bes Wereinsvermögens hervorgeht.

Mac den öffentlichen Ankündigungen frügerer Jahre besteht 
das Spiel aus folgenden Teilen:

i. einem feierlichen Gottesdienst,
2. bem Umzug durch bas Dorf (früher zum sogenannten 

„Marrenkreuz" auf bem alten Berg),
3. ber närrischen Gerichtssitzung,
4. ber öffentlichen Auspritschung aller, die eine gescheite 

Dummheit begangen haben,
5. ber Abholung bes Krauthafens im Pfarrhaus,
6. dem Spiel um den Sommervogel und
7. dem Prozeßspiel mit Wassertod ber Räuber bes Sommer- 

vogels.

Umrahmt ist bas ©piel von einer Fülle närrisch-ulkiger Einfälle 
und Neckereien der Träger der sogenannten ©affenrollen 
und der Bäder. Den letzteren obliegt bie öffentliche Ausprit 
schung aller, die vom Gericht hierzu verurteilt morden sind. Auc 
hierbei spielen Mutterwitz und II eine große Rolle. Der II ist 
nicht eingelernt, sondern fliegt in Stegreifpoesie und Knittelversen 
gegenwartsbezogen aus der augenblicklichen Situation. ©0 wird er 
niemals Langweilig, sondern erfrischt durc Herzhaftigkeit, Ur- 
(priinglichkeit und Originalität. Er ist durchweg sauber, nicht 
zotenhaft, mie bie Witze ber Nürnberger Schembartspiele es eins 
maren. (Schem von Schemen = Larve).

Das Spiel beginnt mit einem Gottesdienst, an bem nicht 
nur bie Mitglieder ber Bruderschaft, sondern auc bie Ortsein- 
meiner teilnehmen. Der Gottesdienst besteht aus einem Lob-, einem 
Neben- und Seelenamt für bie verstorbenen Mitglieder. Er 
hängt, wenn auc verborgen, mit einer I 0 l E s f a g e zusam- 
men. Diese lautet etma: „Es mar wieder einmal eine furchtbare 
Pesepidemie ausgebrochen. Bor ihr flohen bie damaligen 
Dorfherrn, die Edlen p 0 n Bubenhofen, nac Venedig. 
Als sie mieber in ihre Heimat zurückkamen, herrschte im Dorf 
unbeschreibliche Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, denn der 
größte Teil der Dorfeinwohner mar von der Pes dahingerafst 
morden. Um die Leberlebenden zu trögen und ihnen miedet neuen 
Lebensmut einjuflögen, haben sie das geifere „Benediger 
©piel" in Grosselfingen eingeführt." Soweit die Sage. In- 
wieweit in derselben Dichtung und Wahrheit gemischt und zeit- 
lieg auseinanderliegende Dinge und Begebenheiten zusammenge- 
zogen, mit fremden Dingen verbunden, beschönigt und volkstüm- 
lic ausgestaltet morden sind, soll gier nicht meiter ausgeführt wer- 
den. Tatsache aber ist, dag bie Pest, ebenso mie heute die Grippe, 
damals in Abständen von wenigen Jahren mellenartig durchs 
Land zog und bald megr oder weniger Opfer forderte. Am schlimm- 
sten trat sie in den Jahren 1371/74 auf. Die von der Pes Be- 
fallenen bekamen Tanzkrämpfe; sie tanzten mie wahnsinnig, bis 
ihnen dieser Schaum vor Mund und Olafe stand und der Leib 
unförmlich aufgequollen mar. Dann fielen sie plötzlich leblos um, 
mobei ihnen gewöhnlich ber Leib zerplatzte. Unseres Erachtens sind 
dieser Pestperiode die Dörfchen Ober- und Unteragufen 
— in der Gegend der „alten Mühle" bei Dsdorf und „Hinter- 
rieten", das im Grundbuc als „Oberhausen" eingetragen is — 
zum Opfer gefallen. Urkundlich bezeugt is bei ber heutigen 
„alten Mühle" eine © t. Nikolauskapelle, und vor ca. 
50 Jahren gat man dort unordentlich bestattete Skelette gefunden, 
mas auf eilige Begattung und Furcht vor Todesgefahr schließen 
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läßt. Mit unserer Sage stimmt aber diese Pestepidemie insofern 
nicht überein, als die Bubenhofen damals noc in Binsdorf und 
Geislingen lebten. Grosze Pestjahre waren bann wieder 1414, 
1420, 1426, 1429, 1435, 1438 und besonders 1439, wo in Kon- 
stanz allein über 4000 Todesfälle bezeugt sind. Damals starb in 
Basel (während bes Konzils) mit vielen andern Teilnehmern auc 
ber Patriarch von Aquileja, ber letzte Herzog von Teckh. Da bie 
heute allerdings nicht mehr vorhandene Stiftungsurkunde — nac 
einem Eintrag in ber Pfarregistratur lag sie offenbar bem früheren 
Dekan Hense vor — von H. H. vonBubenhofen (Hans 
Heinrich von Bubenhofen) unterzeichnet wat, so liegt ein weiterer 
Beweis für das Pesjahr 1439 vor. Zwar kennen 
wir nur einen Hans Heinrich v. Bubenhofen; er war 
ber Enkel des K o n r a b v. Bubenhofen, ber 1420 bie Haynburg 
(heute Ruine beim unteren Homburger Hof) erbaute. Dieser 
Konrad hatte offenbar einen wenig genannten Bruder Hans 
von Bubenhofen, ber am 29. April 1454 feine Rechte an ber 
Haynburg, Grosselfingen, Owingen, Stetten und einer Weingült 
in Rottenburg feinem Bruder Konrad bzw. feinem Bet 
ter (es kann sich nur um feinen Großneffen handeln) Wolf 
vermachte. Crusius nennt diesen Hans zwar einen Bruder 
Heinrichs von Bubenhofen, ber bei den „© c I e g I e r n" 
eine führende Rolle spielte. 2Xber nac obigem Testament vom 
Jahr 1454 kann dies kaum richtig fein. Der 1483 verstorbene 
württembergische Landhofmeister Hans ». Bubenhofen kann 
ebenfalls nicht in Frage kommen, weil er in Geislingen und Gam 
mertingen lebte und genannter Wolf nicht fein Better, son- 
bern fein Sohn war. Es bleibt, ba vorgenannter Hans 
Heinric ö. B., des Konrads Sohn, 1522 in Bebenhau- 
fen gestorben ist, nur ber Deflator von 1454 übrig, ber neben 
feinem Rufnamen Hans wohl noc den Jiamen seines Vaters 
Heinrich führte. Merkwürdig ist nur, daß er beibe Mal feinen 
Damen nicht ausschrieb, was in jener Zeit selten vorkommt.

Auc ber oben genannte breiteilige Gottesdiens führt zum Pest- 
jahr 1439 und bezeugt außerdem den Einfluß ber 1429 von würt- 
tembergischen Adeligen gegründeten „© a I v e = Reg ina = 
B r u b e r f c a f t“, „um Gottes Milde für Pestilenz, Ster- 
beu, Teurung und Mliswachs zu bitten". Da biefer Bruderschaft 
ber ganze württembergische Sibel angehörte, ber so reichliche Bei- 
träge stiftete, daßz im Stift zu Stuttgart jeden Abend das Salve- 
Regina feierlich gesungen, jeden Samstag eine Seelenmesse für 
verstorbene Mitglieder und außerdem an den 4 Samstagen in 
den Fronfasten Vigil und Seelenamt gehalten werden sonnte, so 
liegt bie Hereinnahme ber fürbittenden und schadenabwendenden 
Motive ber Salve-Regina-Bruderschaft durch bie Bubenhofen in 
den Gottesdienst ber Bruderschaft des ehrsamen Varrengerichts 
durchaus nahe; denn bie Bubenhofen standen damals im Hof- und 
Staatsdienst ber Grafen von Württemberg. Das schadenabweh- 
renbe Dotiv ber Salve-Regina-Bruderschaft würbe bann wieder 
mit bem ebenfalls schadenabwehrenden Motiv beim Spiel um den 
Sommervogel übereinstimmen, worauf wir später zurückkommen, 
und ebenso mit ber schadenabwehrenden Episode um den Kraut- 
hafen, ber ja bei oberflächlicher Betrachtung gar nicht zum 
Stil des Spieles zu gehören scheint.

Gegen Mittag sammelt sic bann ber Zug ans bem 30fr a r E t - 
plat des Dorfes. Im Zug befinden sic ca. 35 verschiedene 
Gruppen bgw. Chargen, bie einen außzererdentlic malerischen An- 
blies gewähren. Es sind dies u. a. Hanswurste, Trommler (Baik er 
genannt, von Pauke), Pfeifer, Pagen, Edelknaben, Stabläufer, 
Herolde, ber Darrenvogt mit feinem Hofstaat, ber Gerichtshof, bie 
Furiere, Redmänner, mehrere Gruppen Husaren, Heyduken, Be- 
nediger, Grenadiere, Stallmeister, Jäger, Sennen, Einsiedler, 
Bergmänner, Tyroler, Barbiere, Geiger, Meszger, Gärtner, 
Apotheker, Auacksalber, Wegräumer, bet Profoß u. a. Hat sic 
ber Zug ausgestellt, so werben ber Reihe nac bie altehrwürdige 
Bruderschaftsfahne, bie zwei Obersten, bie zwei Bäder und zu- 
letzt ber Darrenvogt in feierlicher Weise abgeholt. Dem Zuge 
voraus gehen bie zwei Hanswurste, bie als angriffslustige Volks- 
narren durc allerlei ulkige Einfälle, Tänze, (Sprünge, Reden und 
Grimassen bas Volk erheitern. Begleitet wirb ber Zug von den 
Buten und Geiszellänfern. Erstere sind sogenannte Saufnarren 
in Altweiber- und Herentracht. Auf bem Kopfe tragen sie einen 

hohen, kunstvollen Putz mit langen farbigen Geidenbändern und 
vor dem Gesicht eine Larve. Sie personifizieren den sogenannten 
Abwehrzauber und haben daher zur Aufrechterhaltung ber 
Ordnung beizutragen. Mit ihren Geidenbändern bändigen sie 
Eindringlinge ins „Venediger Land" und führen sie bem Wogt- 
geriet zu. An ihrer Spitze reitet bas „V arrenrößle" es 
ist ein Butzen, eigentlich ber Butzenkönig, ber auf einer Art Stek- 
kenpferd reitet, also eine Art Centaur und soll in biefer Zauber- 
Heilung offenbar bie Hexen abwehren, bie in ber Walpurgisnacht 
auf Besenstielen zum Hexensabbat auf den Blocksberg reiten. 
Die Geißellänfer verursachen mit ihren kurzgestielten Peit- 
fdjen (= Karabatschen) mit den ca. 3 Meter langen geflochtenen 
Schlingen öon Zeit zu Zeit ein zauberhaft rhythmisches Geknall, 
indem sie ihre Peitschen kunstvoll über bem Kopf schwingen. Das 
Geknall ist ebenfalls uralter Abwehr- ober Fruchtbarkeitszauber 
und hat wie das Nenjahrschieszen den Zweck, Heren und Dämo- 
neu vom „Venediger Land" zu verscheuchen ober bie Vlatur zu 
werfen und zu befruchten. Die Einführung soldatischer Gruppen 
in den Zug ist ein Ausflußz ber kriegerischen Gesinnung ber da- 
maligen Zeit, verbunden mit bem Bestreben, sic möglichst präch- 
tig zu geben. Die Trommler und Pfeifer spielen den sogenannten 
V a r r e n t a n z , bas ist ein Tanz, ber ureigenen Rhythmus 
hat. Er ist ber Zunfttanz ber Bruderschaft und als solcher ein 
Symbol bes Gemeinschaftslebens, bas feinen Ausdruc in ber 
Hilfeleistung jeber Art findet, was namentlich bei Brandfällen 
und Hausbau durc freiwillige Iohnlose Fuhren und Arbeit zum 
Ausdruc kommt. Der Profoß stammt von den schweizerischen 
Schützenfesten; er hatte Schützen, bie schlecht geschossen ober sic 
ungebührlich betragen hatten, öffentlich auszupritschen.

n früherer Zeit ging der Zug um bas „Varrenkreuz", 
einer frommen (Stiftung ber Bruderschaft, auf bem alten Berg. 
Dieser Zug ober Marsc ist offenbar ein alter Umlauf- ober Rei- 
gentanz, ber ebenfalls ber Destabwehr biente. Wahrscheinlich stand 
dort in älterer Zeit ein Pestkreuz, wie zwei solcher noch in den 
90er Jahren bes »ergangenen Jahrhunderts zu sehen waren, 
eines auf bem Galgenberg und eines am Heiglengraben an ber 
Schildgasse. Die Kreuze gatten zwei Muerbalken. Weniger galten 
wir bafür, daßz biefer Gang bzw. Tanz um bas Darrenkreuz ein 
alter Zunfttang ist, mit sakralem Froncharakter, ähnlich den drei 
Vortänzen ber Braut an ihrem Hochzeitstage, den sie in alter 
Zeit um bas Dorfkreuz tanzen mußte und ber einen notwendigen 
rituellen Bestandteil ber Hochzeit bilbete. Aus Zeitmangel und 
offenbar ber vielen Fremden wegen, bie als Zuschauer kommen, 
hat man in den letzten Jahren diesen Teil bes (Spieles fallen lassen. 
Da bie bamit verbundene Idee ber Schadensabtehr durc andere 
Dinge symbolisiert werben, konnte dies ohne Beeinträchtigung ber 
Idee des Spieles geschehen.

Wenn nach bem Rundgang durc bas Dorf ber Zug auf bem 
Fesplat angekommen ist, wirb bas ganze Gebiet bes Dorfes 
vom Platzmajor zum „Venediger Land" erklärt, in bem weber 
Fremdlinge noch Bösewichter ungehindert und ungestraft umher- 
gehen dürfen. Darauf singt alles bas „Bruderschafts- 
lieb", dessen erste (Strophe lautet:

„Lustig war’s in unserm Land,
von Venedig seins wir besannt; 
Priveleg liegt in unfern Kassen, 
mancher tut schon barauf paffen;
aber wag sich's feiner dran; 
denn er geht sehr übel an."

Diese (Strophe hat m. E. nicht uninteressanten geschichtlichen 
Charakter. Ein Narrengericht wie das Grosselfinger sonnte ohne 
landesherrliches, also kaiserliches Privileg, gar nicht aufgeführt 
werben. Ebensowenig war ein Trommler- und Pfeiferkorps ohne 
landesherrliche Genehmigung denkbar. Dun ist aber ein kaiser- 
liches Privileg in den Urkunden und Regesten ber Kaiser von 
1346 bis 1519 bisher nicht gefunden worben, womit nicht gesagt 
fein soll, baß ein solches nicht existiert ober existiert hat. Betrachtet 
man aber bie landesherrliche Zugehörigkeit Gros- 
selfingens, besonders ber Heimburg, näher, so gehörte es im 14. 
Jahrhundert verschiedenen Herren. Die Heimburg gehörte den 
Grafen von Hohenberg, ein Teil von Grosselfingen aber bem Frhr. 
Walger von Bisingen. Dieser verkaufte 1337 feinen Besitz da-
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Das Grosselfinger Varrengericht

nach einem Delgemälde von Franz Flieg- Grosselfingen, im Besitz der Landessammlung auf Burg Hohenzollern

selbst an den Knecht Sifrit den Sachsen. Auf der alten Heimburg 
sag bis 1362 der Augsburger Domherr Friedric von Zollern, ge- 
wöhnlic nur „der Alt, des Heimburg is" genannt. Von diesem 
ging Grosselfingen mit der Heimburg an Friedric von Zollern, 
den Straßburger Domherrn, über. 1379 saß auf der Heimburg 
die Gräfin Adelheid von Hohenberg, Witwe des alten Schwarz- 
grafen Friedric von Zollern. Sie unb ihr Sohn, der jüngere 
Schwarzgraf von Zollern, hatten Grosselfingen um 1390 an 
Burkhard von Reischac zu Straßberg um 800 Pfund Heller 
(=4o 000 9.) verpfändet. 1401 Fauste es bann der Ritter Bolz 
von Weitingen, für den Heinrich von Bubenhofen bürgte, von 
Illric von Lichtenstein und dessen Dressen Hans und Reinhard von 
Lichtenstein; 1408 folgten dem Wolz von Weitingen (eine Söhne 
Konrad und Volz von Weitingen und feit etwa 14o9ka- 
men die Bubenhefen, die offenbar für die Bürgschafts- 
summe den Besitz antraten. Die Bubenhofen saßen bann bis 1522 
auf ber Heimburg und in Grosselfingen. Doc war ber Best 
nur Lehensbefit. Die eigentlichen Landesherrn waren bis 
1381 die Grafen von. Hobenberg und seit biefer Zeit die 
Herzöge von 5 e s erreich. Wir besitzen noc heute eine 
Urkunde aus bem 14. Jahrhundert, worauf hohenbergische Lehen 
verzeichnet sind. Sarin heißt es: „Heimburg, die die zolre inne 
haut, is Von mir Lehen." Der Käufer ber Grafschaft Hohenberg 
war ber Herzog Leopold von Oesterreich. Als biefer tatkräftige 
Mann am 9. Juli 1386 bei Sempac fiel, konnten sich feine 
schwachen Mochfolger wenig um bie weitab liegenden Gebietsteile 
kümmern, und offenbar besagen bie Bubenhofen auc keine große 
Neigung zu ihnen, denn sonst wären sie nicht in wüirttembergische 
Dienste getreten. So kam es wohl, bag bie Bubenhofen, als sie 
1439 oder 1440 das Grosselfinger Narrengericht grünbeten ober, 
was wohl richtiger ist, aus einem uralten Spiel neu formierten, 
sic nicht um das an sich notwendige landesherrliche Privileg be- 
mühten. Zum König von Deutschland war 1440 ber Herzog 
Friedric IV. von Oesterreich gewählt worden, ein noc junger, 
wenn auc Fluger, so doc wenig energischer Mann in einer von 
Fehdelus und Schwierigkeiten aller Art erfüllten Zeit. Er hatte 
zunächst alle Hände voll zu tun mit feinem ihn befehdenden recht- 
haberischen und habgierigen Bruder Albrecht, mit einer an Hy- 
sterie Leidenden Kaiserimitwe, mit bem treulosen und zweideutigen 
Polenkönig, mit den unruhigen Böhmen und ben stolzen Ungarn.

Er konnte mehrere Jahr überhaupt nicht nach Deutschland kom- 
men. Dazu war das Königtum durc ben schlechten Lebenswandel 
des früheren Königs Wenzel entwürdigt. Auf ber andern Seite 
mag in ben rasch empor gekommenen stolzen Bubenhofen immer 
noch etwas von bem freiheitlichen Sinne i^tes Waters Heinrich 
nachgezittert haben, ber in führender Stellung im Schleglerbund 
sic jahrelang für bie bedrohten Rechte des niederen Adels eingesetzt 
hatte. Wie wenig sic ber niedere Adel damals vor Kaiserthronen 
beugte, beleuchtet am besten bie Tatsache, bag bie schon genannten 
Konrad und Volz von Weitingen selbst bem Kaiser Sigismund 
1415 das Llebernachtquartier in ber Stadt Haigerloc versagten, 
als er auf feiner Reise zum Konzil nach Konstanz spät abends dort 
ankam. Dazu mag noc kommen, bag bie Bubenhofen für ihr 
Darrengericht Fein Privileg brauchten, weil sie an eine alte Sra- 
bition anFnüpften, auch keines wollten, weil sie in ihrem B e = 
fit Grosselfingen ein N eic von halbsaat- 
lichem Charakter angebahnt hatten. Diese Vermutung 
wird gegüPt durc ben für Grosselfingen recht stattlichen Bau 
des alten Schulhauses, das offenbar eine Art © t a b f - 
haus sein sollte, und bem sehr geräumigen Varktplapz. Beim 
Ilmbau desselben vor einigen Jahren hat man unter bem Berpuß 
wiederholt bie Jahreszahl 1421 freigelegt. Waren bie Ziffern 
auc mehr moderner Struktur, so könnten sie immerhin als tradi- 
tionsmäßziges Material in Frage Fommen. Kurz und gut: bie 
Verszeile „Priveleg liegt in unfern Kassen" is wohl so zu ver- 
stehen: ein Privileg liegt bereits vor; es liegt in unsern Kassen, 
b. h- es beruht auf einem uralten Recht; wir brauchen Feine neue 
Genehmigung, bie ja nur mit Sporteln und Kosten verknüpft ist, 
mir brauchen auch keine, weil wir eine halbstaatliche Jacht sind, 
„auch wenn mancher schon darauf paßt". Ihre Sicherheit, ihr 
Gelbsbewusztsein und ihre Kraft gehen aus ber Drohung hervor: 
„aber mag sich’s Feiner dran; denn er geht sehr übel an!" Eine 
solche Sprache konnten bie Bubenhofen schon führen; denn hinter 
ihnen standen bie Grafen von Württemberg, bie wiederholt ihre 
Rechte verteidigt hatten, so gegen bie Grafen von Geroldsec bei 
Sulz und ben Grafen Citelfritz von Zollern, 1420 und 1432.

Sobald das Bruderschaftslied verklungen ist, bessert Tert ja 
auch nac der historischen Seite einiges Interessante enthält, steigt 
ber Bäder auf bie Marrenbank md verkündigt in altertüm- 
liehen Knittel verfen ben BadBerruf, ber also beginnt:
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„Wenn man das Bad verrufen tut, 
soll jeder abziehn feinen Hut.
Ihr Herren gebet Achtung! . • 

um bann zu enden:
„Es is bei Leib- und Lebensstraf verbotten, 
daß feiner wagt zu spotten, 
Gott zu lästern, fluchen, schwören, 
etwas Ungebührliches zu reden.
Dann wird man nicht lange machen
wegen seiner wüsten Sachen; 
dieses wirb ber Sentenz fein, 
zu werfen in den Brunnen nein."

In bem BadVerruf kommt ebenfalls ein Pesabwehr- 
mittel zum Ausdruck, indem das Bad ben Körver von allen 
Parasiten und Schädlingen reinigt. Aber barüber hinaus hat es 
einigende und beseligende Kraft. In feiner ewigen Bewegung iß 
es ein Sinnbild ber Unendlichkeit. Auc bie Toten fahren über 
das Meer zu bem glücklichen Asgard, wo man Feine Sehnsucht 
mehr kennt und wo sie Fein Lebender erreicht.

Der Bäder is in ber Folge bann Vollzugsorgan des hohen 
Narrengerichts, das im finstern Raum bei magischer Kerzen- 
beleuchtung „tagt". Hier wirb jeder vorgeführt, ber als Fremdling 
im „Venediger Land" aufgegriffen wirb ober eine närrische Untat 
begangen hat. Gelbs ber Ortspfarrer Fann sic bem Gerichte nicht 
entziehen. Die Strafen sind sehr schwer, können aber in Gelb: 
strafen ober in Strafauspritschungen iimgewanbelt werben. Sür 
Geld findet man auc vor dem Bäder Gnade und gegebenenfalls 
springt ber Hanswurs ober ein sonstiger Träger einer Gassenrolle 
ein, ber bann unter ben Pritschenhieben das Polk durch allerhand 
Ränke , Späse, groteske Leibes- unb Gesichtsverzerrungen, 
©prünge unb Gebärden erheitert.

Wer verurteilt iß unb feine Strafe abgegolten hat, erhält vom 
Furier einen Paß und kann damit sic im ganzen „Benediger 
Land" ungehindert ergehen. Sie Pässe sind in Spiegelschrift ge 
schrieben unb enthalten sehr nette Knittelverse.

Dac ben Gerichtsverhandlungen wirb ber X r a u t 5 a f e n 
im Pfarrhaus abgeholt; er ist mit Sauerkraut unb Spec gefüllt 
unb könnte als ortsübliche Iationalspeise unb als Mahl gelten, 
das ber Gutsherr bem Pächter bei Ablieferung des Pachtzinses 
zu geben hatte. Das is er aber nicht. Sein Sinn liegt viel tiefer 
und hat ebenfalls pestabwehrenden Charakter, wie denn das Sauer- 
Frans zu jeber ^eit als parasitentötendes, fäulnisverhinderndes unb 
vor ber Pes schützendes Heilmittel verwendet worben ist. Der 
Krauthafen wirb daher sofort nac Empfangnahme von Apothe- 
Fern, Doktores unb selbstverständlich auc den Hanswursten und 
ben andern Trägern von Gassenrollen in närrischer Weise auf 
Echtheit unb Keimfreiheit untersucht. Er ist somit wesentlicher 
Bestandteil des Spieles unb hisorisc bebingt.

Der weitaus wichtigste, ergreifendste unb volkstümlichste —eil 
des ganzen JYarrengerichts ist das Spiel um ben Som- 
mervogel. ©eine Ankunft ist ein wichtiges Zeichen für den 
Fortbestand des „Venediger Reiches". Jubelnd wirb er vor bie 
Ortsobrig feit gebracht. Diese will aber nicht glauben, daß es 
ber Oommervogel iß, ber allein imstande ist, das Land beglückend 
zu machen. Zwischen Bürgermeister und Varrenvogt entspinnt 
sic in ber Folge ein sehr hübsches Rätselspiel, das in ben leicht- 
beschwingt dahinflieszenden Versen mit allerhand luftigen Einfül- 
len tiefen Eindruck macht. Wenn man nun hört, baß ber Bürger- 
meißer balb auf einen Kolibri, balb auf einen Bogelstrauß, eine 
Fledermaus, einen Spatzen, einen Wiedehopf, einen Raben, einen 
Papagei, eine Elster, einen Habicht, einen Storch, einen Geier, 
ein Rebhuhn unb, als damit feine naturkundlichen Kenntnisse 8" 
Gude sind, sogar auf einen Hanewurstel rät unb damit ben glück- 
bringenden Vogel herunterseszt, gerät ber Parrenvogt fast außer 
sich; er kennt nur noc eines: ihn durch bie Darrenbrille ben Bogel 
betrachten zu lasen. Dies hilft, und der Bürgermeister erkennt in 
bem Vogel des „Venedischen Reiches" Sommervogel.

Mac biefer Erkenntnis bricht im Wolke ungeheurer Jubel aus, 
unb es fingt spontan das 6s rophige K u cf u cf 6 I i e b mit seiner 
jubilierend hinreiszenden Melodie und feinem gefälligen Tert. 
Während des Gesanges gerät bie bunte Bolksmasse in Bewe= 
gung; alles defiliert vor bem Kuckuc unb erweist ihm feine Sie-

vereng. Diese ungezwungene VoIFsmaffenfzent 
ist außerordentlich lebensnah, voltstümlic 
unb polkswahr unb macht einen überwältigenden 
Gindruc, umsomehr, ba auch die Gassenrollen bem Bogel 
bie ihrem Titel ureigene närrische Reverenz erweisen.

Dann wirb ber Sommervogel im nahen Tann in ein .Reß ge- 
setzt unb scharf bewacht. Dennoc gelingt es zwei Uebeltätern, ihn 
burch Bestechung bet Wächter zu rauben. Der Raub wirb aber 
sofort bemerkt unb im Lande besannt gemacht, wodurch ein 2 e i = 
nen , Jammern und % eheflagen, ein Rennen, 
Suchen und Verfolgen beginnt. Auch diese Szene iß 
von ergreifender 3 i r F u n g. Balb sind bie Uebeltäter 
eingefangen. Sie werben vor bas Darrengericht gebracht, das dies 
mal unter freiem Himmel als germanisches Xinggericht tagt unb 
zum Wassertod verurteilt. Sobald ber Vogt den Stab über den 
um fein Sehen flehenden Uebeltäter gebrochen hat, wirb bas Urteil 
im nahen Brunnen vollzogen, bas Wasser aber aus närrischen 
Humanitätsgründen vorher mit einem Strohwisch erwärmt.
' Zwei M otiv e bebürfen noch ber besonderen Erläuterung: 

ber Sommervogel unb bas Venediger Land.
Das Spiel um ben © o m m e r » o g e I iß ein uraltes typisches 

Frühlingsfes: ber allegorische Kampf des Frühlings mit bem 
Winter. Mit ber sagenhaften Entstehungsgeschichte des Darren- 
gerichtes hat es sowohl bie Schadensabwehr- wie bie Lebensfreude- 
Idee gemeinsam. Ein Schädling war ber Winter unfern Alt- 
pordern ohne Zweifel. Er Fnieste bie Blumen, entlaubte bie Bäume 
unb machte des Waldes Sänger stumm. Der Mensc faß in sei- 
ner düsteren, rauchigen Blockwohnung; trüb und feucht war bie 
Luft unb ber Himmel von schwarzen Wolken verhangen. Der 
©onnenbogen würbe immer kürzer unb bas fonß so helle, Sehen 
weckende und Wärme bringende Tagesgestirn brösle ganz zu ver- 
schwinden. Dazu Fam, baß ihm bie Unbilden bes Winters noch 
nicht burch sportliche Vergnügungen verklärt waren. Er sah zwar, 
wie einzelne Blumen sich burch Schnee und Eis zwängten, wie 
beim ersten Sonnenschein allüberall sic Sehen weckte. Aber er 
sah auch wieber beren Vernichtung. Er sah, wie Wind unb Regen 
mit ©onne unb lauen Süften wechselten, und er sah in biefem Auf 
und Ab, Rommen unb Gehen, Blühen und Vergehen, Sehen und 
Sterben Zweifellos einen gewaltigen Kampf. Das menschliche Ge- 
müt nahm Anteil an biefem Kampf, ja es würbe burch feine 
Sehnsucht nac ben Blumen, nach bem Gesang ber Bögel gerade- 
zu in biefen Kampf hineingezogen, war mit ber Erneuerung ber 
Statur doc auch seine eigene körperliche unb geißige Erneuerung 
verbunden. Das Daturwerden würbe ihm zum subjektiven Erleb- 
nis unb zum Erlebnis der Schöpfung unb damit auch zu einer Er 
hebung feines Gemüts zum Schöpfer. In ben Vaturresen sah er 
Herolde dieses Schöpfers. Er symbolisierte dieses Geschehen in 
feinem naiven Denken, Fühlen, Wollen, Spielen unb ©Ingen; 
es entstand ein Brauchtum; es entstanden Spiele unb Sieber, bie 
sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbten.

Der Raub bes Sommervogels im Venediger Land erinnert uns 
aber auc an ben in ber germanischen Mythologie oft wiederkeb- 
renben Raub ber Königstochter, wie biefer außerordentlich tief 
finnig und lebenswahr in Uhlands Ballade „Der blinde König" 
als symbolhaftes Zeichen völkischer Schwäche — bie Wächter 
bes Gommervogels lassen sich bestechen und im „blinden König" 
haben sie ans Trägheit und Feigheit ihre vaterländische Pflicht 
vernachlässigt — aber auch völkischen Ausstiegs unb Lebenswillens 
dargestellt iß. Zwischen Wachsamkeit unb Naub wirb, wie im 
Ringen zwischen Frühling unb Winter, ein Zweikampf ausge- 
fochten, ber aufgrund bes schöpferisch waltenden Gottesgeistes bie 
Tragik des verlorenen Daseins unb bamif bie Todesstarre bes 
Vaterlandes, was hier burch ben Raub des glückbringenden Som- 
mervogels ausgedrückt iß, überwindet unb das Bol zu neuem 
Glauben unb zu neuer Vaterlandsliebe begeißert. Jm Spiel um 
ben Gommervogel liegen demnac nicht nur mythologische Mum- 
mereien, sondern auch wertvolle vaterländische Kräfte unb An- 

triebe. .
Ein zweites Moment iß bas „Renediger S a n b , bas 

im „Venediger Spiel", „Venediger Abel" und „Venediger Sieb" 
wieberFehrt. Dieser Ausdrücke i)at sich die Sage besonders be 
mächtigt unb bie ganze Sache so hingestellt, als fei bas Spiel von 
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den Edlen von Bubenhofen aus Venedig eingeführt worden. Wenn 
es auc nicht zu leugnen ist, daß eine Reihe von Typen des Fast- 
nachtsguges — Hanswurst, Profoß, Doktores, Tyroler u. a. süd- 
ländische Einwanderer sind unb manches von ber amüsanten und 
leichtlebigen Stadt Venedig, (einem Karneval, feinen Kostüm- 
festen und feinen Reiferen Komödien herstammt, woran sic schon 
die Augsburger Otto von Bogner und Ulric von Türheim und 
mit ihnen ganz Süddeutschland belustigten, so is u. E. das „Bene- 
diger Land" doch nur ein utopisischer Begriff, hervorgegangen 
aus der in jeder Menschenbrus schlummernden Sehnsucht nach 
dem „glücklichen Land", der Insel der Bollendung. Damit sinkt 
das Spiel nicht von feiner Höhe herab, sondern es weitet sic aus 
zu einer großartigen überweltlichen und überzeitlichen Idee. Wir 
finden diese Idee dichterisch realisiert im germanischen Asgard, 
dem meerumflossenen Eilande mit der hunderttorigen Götterburg 
Walhalla, der Kristallbrüic e Bifros und dem Wächter Heim- 
dall, dem Weltglanz, wie in Platos Politeia oder in des hL. 
Augustinus „®otteö]taat“ civitate Dei oder der „Utopia" des hL. 
Thomas Morus oder dem „Sonnenstaat" des Dominikaners 
Campanello oder dem „Schlaraffenland" des Hane Sachs.

Wenn der Begriff „Venedisches Land" gewählt worben ist, 
so u. E. einfac deshalb, weil dieser Begriff vor 500 Jahren 
außerordentlich populär und anziehend und sozusagen der Inbegriff 
aller Sehnsucht und alles Glückes war, Venedig war damals der 
reichste Staat der Erde; er hatte die eigenartigste Sage, die schön

sten Bauten, die besten Häfen und Seeplätze, unterhielt die erste 
Seemacht, ^atte bie meisten Kolonien, bie beßbejahlfen Söldner 
und den größten Zulauf. Der venetianische Söldner — kurz „Be- 
nediger“ genannt — war in aller Mund; er war gefürchtet und 
geehrt und galt als unbesiegbar, unb „Venediger" durchzogen das 
Land, um nach Schätzen zu graben, ja mancherorts war ber 
Schatzgräber mit bem Venediger identisch. Die Venediger rief 
man zu Hilfe, als bie Franzosen Straßburg bedrängten. Wenn 
bie Bubenhofen für bie Aufführung bes Spieles nicht ihre alten 
Stammsitze Binsdorf unb Geislingen ober Rottenburg ober Stet- 
ten auswählten, so einfach deswegen, weil sie hier an eine Tradition 
anknüipfen sonnten und einen Menschentyp fanden, bem Humor 
und Theaterspiel ebenso erbmäßig im Blute lagen wie den Ober- 
ammergauern bas Passionsspiel; denn soviel bürste klar fein, baß 
bie Einführung unb Erhaltung eines derartigen Spieles unmöglich 
gewesen wäre, wenn bie genannten Voraussetzungen nicht vor- 
gelegen hätten.

Man muß daher bas Dorf Grosselfingen unb feine Bevölke- 
rung geradezu beglückwünschen, baß es ein berartig weltumspan- 
nenbes Spiel in feinen Mauern birgt, burch Jahrhunderte treu 
bewahrt unb auch allen Modernisierungs- und Abwand er ungé- 
versuchen widerstanden hat. Wie sorgsam dieses Kleinod gehütet 
worben ist, geht wohl baraus hervor, baß es in selbst größeren 
volkskundlichen Werken kaum erwähnt is.

Ein Ergebbrief von 1490
Mitgeteilt von M. Schaitel

Bekanntlich hat feit bem ausgehenden Mittelalter feine Ein- 
richtung so umfassend in bas Leben des Bauern eingegriffen wie 
bie Leibeigenschaft! Ihre Abschaffung zu Beginn bes 
19. Jahrhunderts hat geradezu b i e Bauernbefreiung in Deutsch- 
Iand eingeleitet. Inzwischen hat die Forschung nicht geruht, den 
Begriff der Leibeigenschaft in feiner sozialen, rechtlichen wie wirt- 
schaftlichen Bedeutung für den deutschen Bauernstand klarzulegen. 
Die Meinungen ging dabei oft auseinander und waren auch hin 
und wieder nicht ganz frei von Einflüssen und Stimmungen aus 
bem Gebiet ber Tagespolitik. Heute ist man sich wohl dahin einig, 
baß bie Leibeigenschaft in ben verschiedenen Landesteilen eine sehr 
unterschiedliche Entwicklung genommen hat unb baß sie z. B. im 
deutschen Osten etwas ganz anderes bedeutet als in Schwaben. 
Für bie Grafschaft Hohenzollern hat J. Kramer in seinem be- 
kannten Werke erstmals grundlegend über „Freye unb leibaigene 
Leute“ geschrieben. In ben Mitteilungen, Jahrg. 58, brachte 
bann Hebeisen eine Abhandlung: Beiträge zur Rechts- und 
Wirtschaftsgeschichte bes Hohenzollerischen Bauernstandes, ber er 
bie Kämpfe um bie Leibeigenschaft in ben Herrschaften Gammer- 
tingen und Sjettingen zu Grunde legte. Er kommt bei feinen Unter
suchungen zu bem Ergebnis, baß bie Leibeigenschaft hierzulande 
nicht so drückend gewesen fein sonnte, wie Kramer es darskellt, 
denn bei wirtschaftlichen Nachteilen wäre es einfach unerklärlich, 
weshalb Freie sic freiwillig in bie Leibeigenschaft eines Herrn 
begaben. Während nun dort ein Manumisionsbrief. b. i. Ur- 
funbe betreffend Entlassung aus ber Leibeigenschaft, im Wortlaut 
aufgeführt ist, vermisse ich eine solche für ben freiwilligen Eintritt. 
Es mag daher nachstehend ein Schriftstück dieser Art, Ergebe 
brief genannt, aus dem Jahre 1490 für Heiligenzimmern, das 
allerdings zur Herrschaft Haigerloc gehörte, wiedergegeben fein. 
Aus bem formelhaften und wortreichen Tert ergibt sich, baß 
Hanns But, Leibeigener bes Klosters St. Georgen im Schwarz- 
wald, eine Freie — ohne „hals vnd Iybherren, sondern noch ganz 
frey vnd jedermannshalb lebig" — namens Anna Schönmögin 
von Empfingen zur Frau fyatte. Da nach altem Recht bie Kinder 
dem Stande der Mutter folgten, hätte But zu feiner Heirat bie 
Erlaubnis bes Seibherren einholen und eine Abgabe, Ungenoffame 
genannt, entrichten müssen. Daß er bies nicht getan l)atf Qei)t ein- 
beutig aus dem Schriftstück hervor. Ob nun die Verfehlung des 
Ehemannes für die Frau der Hauptgrund war, sic selbst freiwillig 

in bie Leibeigenschaft zu begeben, ist ohne weiteres nicht ersichtlich. 
Gebeutete bie Abgabe eine empfindliche Las ober ^ätte, so is die 
Handlungsweise verständlich, bestand sie aber wie anderwärts in 
einer Galzscheibe, so müssen noch anbere Gründe maßgebend ge- 
wesen fein. Wie bie Urkunde mit Vachdruc unterstreicht, baß bie 
Ehefrau „gantz frey und ledig" sei, so betont sie auc besondere, 
baß biefe freiwillig, wohl bedachten Sinnes und mit Wissen und 
Guns ihres Mannes ben (Schritt tut. Die Frau verspricht, alles 
zu tun, was bie übrigen Eigenleute bes Klosters zu tun schuldig 
sind, feinen anderen Herrn oder Schutz zu suchen, den Schaden 
abzuwenden unb ben Putzen bes Klosters jederzeit zu fördern. Sie 
verspricht weiter, in feine Stadt zu ziehen, noch barin Bürger zu 
werben!

Die Urkunde liegt im Generallandesarchiv Karlsruhe (U. —* 
12/66) unb hat folgenden Wortlaut:

Ic Anna Schönmögin von Einpfingen1), Hansen Buben2) 
zu Hairgenzimmer by kilchberg, eliche hußfro, bekenn offenlic 
mit bem brief für mich, vnd mine eliche kind, bie ich jet han, 
ober bie ich füro mit gottz hilf vberfomen mag, vnb thun sunt 
allermeniglichem wanen bas is, baß ber jetzgenant min lieber 
elidier man, Hanns But ben erwurbigen vnb geistlichen harren 
herrn Georgen Abbte, vnb finer gnaden gotzhus zu Sant 
Jörgen?), offem Swartzwalld etc. minem gnäbigen harren mit 
aigenschafft fins Iybs zugehört vnd zuversprechen stet. Bnd aber 
ich keine natürlichen nachjagenden hals vnb Iybherren han, fon= 
bern noc ganz frey vnd jedermannshalb lebig allein minem ob- 
genannt man verfprechbar bin, barumb mit gutem fryem Willen 
vnb wohl bedachtem Sinn vnd mit funber och mit gons wissen, 
vnb willen desselben mines elichen manns. Zu zyten und tagen,

1) Einpfingen = Empfingen.
2) Das Geschlecht ber Butzen stammte von Seibringen (2. 

Sulz a. I.) Im Jahre 1457 sind Hans unb Heintz bie 
Butzen mit bem kirchbergischen Fronhof zu Heiligenzimmern 
belehnt worben (Zollerheimat Dr. 7, 1936).

3) Das Kloster St. Georgen im Schwarzwald hatte bereits 1139 
in Seibringen unb Umgebung größeren Besitz. Bekannt is ber 
Seibringer Dingbrief von 1399, ber bas gegenseitige Verhält- 
nis zwischen Abt und Bauernschaft regelt (Württ. Biertel- 

jahreshefte 1890). 
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